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1. (1)Bei der Installation neuer gebäudetechnischer Systeme sowie bei der Ersetzung und Modernisierung von

gebäudetechnischen Systemen sind die Systemanforderungen nach Punkt 4.11 in Verbindung mit Punkt 8 der

Anlage 9 des § 36 Abs. 1 Z 9 (OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“, Ausgabe April 2019),

betreffend die Gesamtenergieeffizienz, die ordnungsgemäße Installation und angemessene Dimensionierung,

Einstellung und Steuerung einzuhalten. Dies gilt nur, sofern diese Anforderungen technisch, funktionell und

wirtschaftlich realisierbar sind.

2. (2)Neue Gebäude sind, sofern technisch und wirtschaftlich realisierbar, mit selbstregulierenden Einrichtungen zur

separaten Regelung der Temperatur in jedem Raum oder, sofern gerechtfertigt, in einem bestimmten beheizten

Bereich des Gebäudeteils auszustatten. Bei bestehenden Gebäuden sind selbstregulierende Einrichtungen bei

einem Austausch des Wärmeerzeugers, sofern technisch und wirtschaftlich realisierbar, zu installieren.

3. (3)Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung für eine Heizungsanlage oder Klimaanlage von mehr als 290 kW

sind bis zum Jahr 2025, sofern technisch und wirtschaftlich realisierbar, mit Systemen für die

Gebäudeautomatisierung auszurüsten. Diese Systeme müssen in der Lage sein,

1. 1.den Energieverbrauch kontinuierlich zu überwachen, zu protokollieren, zu analysieren und dessen

Anpassung zu ermöglichen;

2. 2.Benchmarks in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebäudes aufzustellen, Effizienzverluste von

gebäudetechnischen Systemen zu erkennen und die für die Einrichtungen oder das gebäudetechnische

Management zuständige Person über mögliche Verbesserungen der Energieeffizienz zu informieren; und

3. 3.die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen gebäudetechnischen Systemen und anderen

Anwendungen innerhalb des Gebäudes zu ermöglichen und gemeinsam mit anderen Typen

gebäudetechnischer Systeme betrieben zu werden, auch bei unterschiedlichen herstellereigenen

Technologien, Geräten und Herstellerinnen bzw. Herstellern.

4. (4)Bei Installation, Ersatz oder Modernisierung eines heizungsanlagenbezogenen oder klimaanlagenbezogenen

Teils eines gebäudetechnischen Systems in einem bestehenden Gebäude ist die Energieeffizienz des veränderten

Teils neu zu bewerten und sind die Ergebnisse zu dokumentieren, sofern ohnehin kein neuer Energieausweis zu

erstellen ist.

5. (5)Gebäudetechnische Systeme, die ausdrücklich unter ein vereinbartes Kriterium für die Gesamtenergieeffizienz

oder eine vertragliche Abmachung mit einem vereinbarten Niveau der Energieeffizienzverbesserung wie

Energieleistungsverträge im Sinne des § 37 Z 19 des Bundes-Energieeffizienzgesetz - EEffG, BGBl. I Nr. 72/2014, in

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2024, fallen oder die von einem Versorgungsunternehmen oder

einem Netzbetreiber betrieben werden und demnach systemseitigen Maßnahmen zur Überwachung der Effizienz

unterliegen, sind von den Anforderungen einer regelmäßigen Inspektion gemäß §§ 25 und 35 Burgenländisches

Heizungs- und Klimaanlagengesetz - Bgld. HKG, LGBl. Nr. 33/2019, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 83/2024,

ausgenommen, falls die Gesamtauswirkungen eines solchen Ansatzes denen, die bei Anwendung von

regelmäßigen Inspektionen, gleichwertig sind.

6. (6)Ein System für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung ist ein System, das sämtliche Produkte, Software

und Engineering-Leistungen umfasst, mit denen ein energieeffizienter, wirtschaftlicher und sicherer Betrieb

gebäudetechnischer Systeme durch automatische Steuerungen sowie durch die Erleichterung des manuellen

Managements dieser gebäudetechnischen Systeme unterstützt werden kann.
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